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NEWS

Steuerliche Neuerungen ab 2009 

1 Allgemeines

Der Ministerrat hat die Regierungsvorlage zur Steuerreform 2009 bereits verabschiedet, die voraussichtlich im März 2009 im Parlament beschlossen wird. 

Im Folgenden werden einige für den Rechnungswesenunterricht relevante Bestimmungen behandelt. Die Gesetzwerdung bleibt jedoch abzuwarten.

2 Gewinnfreibetrag 

Der bestehende Freibetrag für investierte Gewinne (nunmehr „Gewinnfreibetrag“) gemäß § 10 EStG soll von derzeit 10 % auf 13 % erhöht und auf bilanzierende Unternehmen ausgeweitet werden. Weiters soll für einen Gewinn unter € 30.000,00 das Investitionserfordernis entfallen. Im Gegenzug soll die begünstigte Besteuerung von nichtentnommenen Gewinnen abgeschafft werden.
3 Einführung einer vorzeitigen Absetzung für Abnutzung (AfA)
Zur Unterstützung von Investitionen soll für körperliche Anlagegüter, die im Kalenderjahr 2009 oder 2010 angeschafft oder hergestellt werden, die Möglichkeit zur Vornahme einer vorzeitigen Abschreibung bestehen.

Für Grund und Boden und für Gebäude sowie für Mieterinvestitionen steht keine vorzeitige Abschreibung zu. Bei Pkw und Kombis soll nur bei Nutzung als Fahrschulkraftfahrzeuge oder für Zwecke der gewerblichen Personenbeförderung die Möglichkeit einer vorzeitigen Abschreibung bestehen. Weiters sind Luftfahrzeuge, gebrauchte Wirtschaftsgüter und Wirtschaftsgüter, die von einem beherrschenden Unternehmen erworben werden, von der vorzeitigen Abschreibung ausgeschlossen.

Die vorzeitige Abschreibung ermöglicht im Jahr der Anschaffung oder Herstellung eine höhere Abschreibung. Der Abschreibungsbetrag beträgt in diesem Jahr 30 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich der linearen Abschreibung. Die lineare Abschreibung wird fortgeführt, wodurch es im Effekt zu einer früheren Abschreibung der Investition kommt. Eine Abschreibung von mehr als 100 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten wird dadurch nicht ermöglicht.

Die Halbjahresabschreibungsregel bleibt hinsichtlich der „normalen“ Abschreibung aufrecht, die Differenz zu 30 % kann als vorzeitige Abschreibung in Anspruch genommen werden.

Beispiel:
Anschaffungskosten € 150.000,00, Inbetriebnahme im April 2009, Nutzungsdauer 8 Jahre; das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Abschreibung im Jahr 2009: € 150.000,00 * 30 % = € 45.000,00


Restbuchwert am 31.12.2009: € 150.000,00 – € 45.000,00 = € 105.000,00


Abschreibung in den Jahren 2010 bis 2014: jeweils € 18.750,00 (€ 150.000,00 / 8 Jahre)


Buchwert am 31.12.2014 nach Abschreibung: € 11.250,00


Abschreibung im Jahr 2015: € 11.250,00

Damit wird das Wirtschaftsgut bereits im Jahr 2015 voll abgeschrieben, statt wie im Falle ohne vorzeitige Abschreibung im Jahr 2016.
4 Neuerungen im Bereich der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteuersatz für Arzneimittel wurde mit Wirkung ab dem 1.1.2009 von 20 % auf 10 % abgesenkt.

Die Möglichkeit, Rechnungen, die mittels Telefax übermittelt werden, noch als vorsteuer​abzugsberechtigte Dokumente anzuerkennen, wurde bis zum Ende des Jahres 2009 verlängert.

5 Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer
Der Maximalbetrag für die steuerliche Absetzbarkeit der Kirchensteuer soll ab 2009 von € 100,00 auf € 200,00 erhöht werden.
6 Reform des Einkommensteuertarifs ab 1.1.2009

Das Jahreseinkommen, ab dem Einkommensteuer bezahlt werden muss, soll von € 10.000,00 auf € 11.000,00 angehoben werden.

Die Steuersätze in den einzelnen Tarifstufen sollen, wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, gesenkt werden. Ferner wird das Jahreseinkommen, ab dem der Grenzsteuersatz von 50 % anfällt, von € 51.000,00 auf € 60.000,00 angehoben.

	Jahreseinkommen 
	Durchschnittssteuersatz 
	Grenzsteuersatz 

	 bis € 11.000,00 (bisher € 10.000,00)
	0 %
	0 %

	 bis € 25.000,00 (unverändert)
	20,44 % (bisher 23 %)
	36,50 % (bisher 38,33 %)

	 bis € 60.000,00 (bisher € 51.000,00)
	33,73 % (bisher 33,50 %)
	43,2143 % (bisher 43,6 %)

	 über € 60.000,00 (bisher € 51.000,00)
	
	50 %


7 Entlastung für Familien mit Kindern 

Die folgenden Neuerungen sollen ab 1.1.2009 in Kraft treten:

· Der mit der Familienbeihilfe ausgezahlte Kinderabsetzbetrag soll von derzeit € 50,90 auf € 58,40 monatlich angehoben werden. 
· Neu soll ein Kinderfreibetrag in Höhe von € 220,00 pro Kind und Jahr geltend gemacht werden.
8 Erhöhung der Bausparförderung
Bereits beschlossen wurde die Erhöhung des Höchstbetrags für die Bausparförderung ab 2009 von bisher € 1.000,00 auf € 1.200,00. Für 2009 wurde die Bausparprämie vom Bundesministerium für Finanzen mit 4% festgesetzt.

9 Schulbuchbezug 

Jeweils Kapitel „Steuerrecht“ in

· Rechnungswesen & Controlling HAK IV 
SBNr. 131026, Auflage 2007
· Rechnungswesen & Controlling HLW V
SBNr. 136207, Auflage 2008
· Rechnungswesen HAS 3
SBNr. 120792, Auflage 2008
· Rechnungswesen FW 3
SBNr. 125397, Auflage 2008
Außerdem:

· Einführung in das Steuer- und Beihilfenrecht
SBNr. 136192, Auflage 2008
10 Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 

· Bundesministerium für Finanzen
www.bmf.gv.at
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